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5 Land- und Forstwirtschaft 

Text 

Wahlordnung 

§ 35 

Nähere Anordnungen über die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, die Geschäftsführung der 
Wahlbehörden sowie über die Berufung der Ersatzmitglieder hat eine Wahlordnung zu treffen, die von 
der Landesregierung durch Verordnung zu erlassen ist. 
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